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 Veröffentlicht am 26.02.2016

Norm

StVG §4

1. StVG § 4 heute

2. StVG § 4 gültig ab 01.03.1988 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 605/1987

Rechtssatz

Selbst besondere generalpräventive Gründe können einem vorläu6gen Absehen vom Strafvollzug wegen Auslieferung

n a c h § 4 StVG nach dem Vollzug von zwei Drittel der im Inland zu verbüßenden Strafhaft nicht mehr

entgegenstehen.Selbst besondere generalpräventive Gründe können einem vorläu6gen Absehen vom Strafvollzug

wegen Auslieferung nach Paragraph 4, StVG nach dem Vollzug von zwei Drittel der im Inland zu verbüßenden Strafhaft

nicht mehr entgegenstehen.
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